
Studiengang Verwaltungsinformatik

Stand: 12/2001 ./.

Stellungnahme zu den praktischen Leistungen ( § 16 Abs. 1 ZAPO/gtVI)

Vor- und Nachname Ausbildungsbeginn

Ausbildungsbehörde

Ausbildungsbereich Ausbildungsteilabschnitt Zeitraum der Zuweisung

Fehlzeiten:

Leistungsmerkmale: sehr gut gut befriedi-
gend

aus-
reichend

mangel-
haft

ungenü-
gend

Arbeitstempo

Arbeitssorgfalt

Brauchbarkeit der Ergebnisse

Auffassungsgabe

Logisches Denkvermögen

Fachkenntnisse

schriftliche Ausdrucksfähigkeit

mündliche Ausdrucksfähigkeit

Initiative

Arbeitsbereitschaft

Belastbarkeit
,

Sozialverhalten/Teamverhalten:

Ergänzende Bemerkungen:

Gesamturteil: geeignet nicht geeignet

Erstellt:

Kenntnis
genommen:

Ort, Datum Unterschrift Ausbilderin/Ausbilder

Erörtert:

Ort, Datum Unterschrift Ausbildungsleiterin/Ausbildungsleiter

Ort, Datum Unterschrift Studierende/Studierender
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Note Leistung

sehr gut eine besonders hervorragende Leistung

gut eine Leistung, die die durchschnittlichen Anforderungen übertrifft

befriedigend eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht

ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch ent-

spricht

mangelhaft eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht mehr brauchbare Leistung

ungenügend eine völlig unbrauchbare Leistung

Hinweis:

Diese Stellungnahme ist eine der Grundlagen für die Praxisbeurteilung durch die Ausbildungsleiterin/den Aus-

bildungsleiter (§ 16 ZAPO/gtVI). Der Inhalt dieser Stellungnahme geht aber nicht im Wege eines mathematischen

Verfahrens in das Gesamturteil ein. Die Ausbildungsleiterin/der Ausbildungsleiter gewichtet die einzelnen Stel-

lungnahmen nach Bedeutung und Dauer der Ausbildung in den einzelnen Teilabschnitten.


